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Zweite Ordnung zur Änderung der 
Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) 

für den Studiengang Informatik 
des Fachbereichs Informatik 

an der Fachhochschule Dortmund 

Vom 6. Mai 2015 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung von Artikel 1 des 
Hochschulzukunftsgesetzes (HZG NRW) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), hat die 
Fachhochschule Dortmund die folgende Ordnung erlassen: 

 
 

Artikel I 
 
Die Bachelor-Prüfungsordnung (BPO) für den Studiengang Informatik des Fachbereichs 
Informatik an der Fachhochschule Dortmund vom 20. Juni 2013 (Amtliche Mitteilungen – 
Verkündungsblatt – der Fachhochschule Dortmund, 34. Jahrgang, Nr. 42 vom 24.06.2013), 
geändert durch Ordnung vom 28. April 2014 (Amtliche Mitteilungen – Verkündungsblatt – 
der Fachhochschule Dortmund, 35. Jahrgang, Nr. 23 vom 30.04.2014), wird wie folgt 
geändert: 

 
1. In § 17 Absatz 6 Satz 1 werden die Worte „spätestens eine Woche vor dem festgesetzten 

Prüfungstag“ ersetzt durch die Worte „spätestens am Vortag (24:00 Uhr) vor dem 
festgesetzten Prüfungstermin“. 

2. § 27 Absatz 2 Nummer 2 lautet wie folgt: „2. alle Modulprüfungen mit Ausnahme 
maximal einer Wahlpflichtprüfungsleistung im Umfang von 5 Leistungspunkten 
bestanden sind;“. 

3. § 29 Absatz 1 lautet: „Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle vorgeschriebenen 
Modulprüfungen und die Bachelorarbeit mit dem zugehörigen Kolloquium jeweils 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet oder mit „bestanden“ beurteilt worden 
sind.“ 

4. Anlage 2 Nummer 1 der Prüfungsordnung wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift Nummer 1.1 lautet: „Katalog der Wahlpflichtmodule der 
Themenbereiche Praktische Informatik 1 sowie Informatik gültig für PI“. 

b) Der Katalog wird um folgenden Eintrag ergänzt: 

Ident-Nr. Wahlpflichtmodul LP 

INPB-46810 Virtualisierung und Cloud Computing 5 

 

5. Anlage 2 Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift Nummer 2.1 lautet: „Katalog der Wahlpflichtmodule der 
Themenbereiche Technische Informatik 1 sowie Informatik gültig für TI“. 

b) Der Katalog wird um folgenden Eintrag ergänzt: 

Ident-Nr. Wahlpflichtmodul LP 

INPB-46810 Virtualisierung und Cloud Computing 5 

 

 



 

Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 2015 in Kraft. 
 
Diese Ordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen – Verkündungsblatt – der 
Fachhochschule Dortmund veröffentlicht. 
 
 

Artikel III 

 
Der Rektor wird ermächtigt, die Bachelor-Prüfungsordnung für den Studiengang Informatik 
neu bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu bereinigen sowie 
Paragrafenverweise zu aktualisieren. 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des Fachbereichs Informatik vom 
03.12.2014 und vom 01.04.2015 sowie des Rektorats vom 17.02.2015 und vom 
05.05.2015. 
 
 
Dortmund, den 6. Mai 2015 
 
Der Rektor 
der Fachhochschule Dortmund 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Schwick 

Der Dekan des Fachbereichs Informatik 
der Fachhochschule Dortmund 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Stark 

 


